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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/4399, 15/5517 

Gesetz zur Anpassung von Landesgesetzen an die Mo-
dernisierung des bayerischen Hochschulrechts (Bayeri-
sches Hochschulrechtsanpassungsgesetz - BayHSchR-
AnpG) 

§ 1 
Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. August 2001 (GVBl S. 
458, BayRS 2032-1-1-F), zuletzt geändert durch § 3 des 
Gesetzes vom 9. Mai 2006 (GVBl S. 193), wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden in der Überschrift zu 
Abschnitt IV die Worte „Leitungsgremien an Hoch-
schulen“ durch das Wort „Hochschulleitungen“ ersetzt. 

2. In Art. 17 werden die Worte „Vorsitzende eines Lei-
tungsgremiums“ durch die Worte „Präsidenten oder 
Präsidentinnen“ sowie „Art. 22 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 
2“ durch „Art. 21 Abs. 5 Halbsatz 2“ ersetzt. 

3. In der Überschrift zu Abschnitt IV werden die Worte 
„Leitungsgremien an Hochschulen“ durch das Wort 
„Hochschulleitungen“ ersetzt. 

4. In Art. 21 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Vorsitzen-
den der Leitungsgremien“ durch die Worte „Präsiden-
ten und Präsidentinnen“ ersetzt. 

5. Art. 23 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:  

„3Die Ergebnisse der Lehrevaluation nach Art. 10 
Abs. 3 BayHSchG können bei der Bewertung der be-
sonderen Leistungen berücksichtigt werden.“ 

6. In Art. 24 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „des Lei-
tungsgremiums der Hochschule“ durch die Worte „der 
Hochschulleitung“ ersetzt. 

7. In Art. 27 Satz 4 wird das Wort „Regellehrverpflich-
tung“ durch das Wort „Lehrverpflichtung“ ersetzt. 

8. In Art. 28 Satz 1 werden die Worte „Leitungsgremien 
der Hochschulen“ durch das Wort „Hochschulleitun-
gen“ ersetzt. 

9. In Art. 29 Satz 1 werden nach dem Wort „Mitarbeitern“ 
die Worte „und Professoren der Besoldungsgruppe 
W 1“ eingefügt. 

10. Dem Art. 32 wird folgender Abs. 13 angefügt: 

„(13) Planstellen für wissenschaftliche und künstleri-
sche Assistenten der Bundesbesoldungsgruppe C 1 und 
Planstellen für Oberassistenten und Oberingenieure der 
Bundesbesoldungsgruppe C 2, die im Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens des Bayerischen Hochschulpersonalge-
setzes frei sind oder nach diesem Zeitpunkt frei wer-
den, sind kostenneutral in Planstellen für Professoren 
der Bundesbesoldungsgruppe W 1 und in Stellen für 
wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter in ent-
sprechender Wertigkeit nach Maßgabe des Haushalts-
gesetzes umzuwandeln.“ 

 
§ 2 

Änderung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes 

Das Bayerische Personalvertretungsgesetz (BayPVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. November 1986 
(GVBl S. 349, BayRS 2035-1-F), zuletzt geändert durch 
§ 10 des Gesetzes vom 24. Dezember 2005 (GVBl S. 665), 
wird wie folgt geändert: 

1. Art. 4 Abs. 4 Buchst. a erhält folgende Fassung: 

„a) die in Art. 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 sowie in Abs. 2 
Nrn. 1 bis 3 des Bayerischen Hochschulpersonal-
gesetzes (BayHSchPG) genannten Personen; Glei-
ches gilt für den Personenkreis nach Art. 22 Abs. 3 
BayHSchPG,“ 

2. Art. 6 Abs. 8 wird aufgehoben. 

3. Art. 7 Abs. 1 Satz 4 wird aufgehoben. 
 

§ 3 
Änderung des Bayerischen Sonderzahlungsgesetzes 

Das Gesetz über eine bayerische Sonderzahlung (Bayeri-
sches Sonderzahlungsgesetz – BaySZG) vom 24. März 
2004 (GVBl S. 84, BayRS 2032-6-F), geändert durch § 3 
des Gesetzes vom 7. Dezember 2004 (GVBl S. 491), wird 
wie folgt geändert: 

1. In Art. 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 werden die Worte „Lei-
tungsgremien an Hochschulen“ durch das Wort „Hoch-
schulleitungen“ ersetzt. 

2. In Art. 10 werden die Worte „Leiter und Mitglieder von 
Leitungsgremien an Hochschulen“ durch die Worte 
„Mitglieder von Hochschulleitungen“ ersetzt. 
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§ 4 
Änderung des Gesetzes  

zur Ausführung des Betreuungsgesetzes  

In Art. 6 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Gesetzes zur Reform des Rechts der Vormundschaft und 
Pflegschaft für Volljährige (Gesetz zur Ausführung des 
Betreuungsgesetzes – AGBtG) vom 27. Dezember 1991 
(GVBl S. 496, BayRS 404-1-J), zuletzt geändert durch § 1 
Nr. 91 des Gesetzes vom 7. August 2003 (GVBl S. 497, 
ber. S. 673), wird „Art. 85 Abs. 2 bis 4“ durch „Art. 71 
Abs. 8“ ersetzt. 
 

§ 5 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung  

des Staatsvertrags über die Vergabe von Studienplätzen 

In Art. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Staatsver-
trags über die Vergabe von Studienplätzen vom 19. Februar 
1988 (GVBl S. 18, BayRS 2210-8-2-WFK), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22. Februar 2005 (GVBl S. 26), 
werden die Worte „Vorsitzenden der Präsidialkollegien“ 
durch das Wort „Präsidentinnen“ ersetzt. 

§ 6 
Änderung des Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes 

In Art. 4 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Lehrerbildungsge-
setzes (BayLBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Dezember 1995 (GVBl 1996 S. 16; ber. S. 40, BayRS 
2238-1-UK), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 
8. März 2005 (GVBl S. 69), wird die Zahl „60“ durch die 
Zahl „43“ ersetzt. 
 

§ 7 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2006 in Kraft.   

Der Präsident  

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident  


